
Dienstanweisung Nutzung Privathandy
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 23. September 2024 15:59

Hm.

Wenn ein Lehrer Kinder in Privatauto mitnimmt und ein Unfall passiert, kommt der Lehrer mit
ziemlicher Sicherheit in Teufels Küche. Daher ist dies auch explizit verboten - nur in
Ausnahmefällen darf der Schulleitung das erlauben. (Was ich nicht erlauben würde. Wenn überhaupt
transportiere Ich in Ausnahmefällen Kinder. Nicht die Kolleginnen.)

Wenn man zum Telefonieren sein Privathandy nutzt, passiert ... hm ..

Nichts.

Die beiden Situationen sind daher nicht so richtig vergleichbar, finde ich.

1https://www.lehrerforen.de/thread/67338-dienstanweisung-nutzung-privathandy/?postID=864166#post864166
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